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Werkvertrag Kunst und Bau

	Projektnummer
	[bookmark: Text1]     

	Projektbezeichnung
	[bookmark: Text2]     

	PKC-Bestellnummer
	[bookmark: Text3]     

	BKP
	[bookmark: Text4]     



Vertragsparteien
Der vorliegende Vertrag wird geschlossen zwischen dem
[bookmark: Text5]     
handelnd durch
[bookmark: Text6]     
(nachfolgend als Besteller bezeichnet)

und

Vorname Name
[bookmark: Text12]Strasse Nr., PLZ Ort
(nachfolgend als Künstler / Künstlerin bezeichnet)
Gegenstand des Vertrags
Der Besteller erteilt dem Künstler/der Künstlerin den Auftrag, das im Wettbewerb (Wettbewerbsbezeichnung) von der Jury zur Ausführung empfohlene Projekt (Titel) zu realisieren.
Beschrieb der Intervention ***
xxx
Vertragsbestandteile und deren Rangfolge
Vertragsurkunde
Norm SIA 118 (2013), Beilage 1
Jurybericht vom (Datum), Beilage 2
Wettbewerbsunterlagen vom (Datum), Beilage 3
Eingereichter Projektvorschlag vom (Datum), Beilage 4
Allfällig vom Künstler/von der Künstlerin eingereichtes Muster, Beilage 5
Allfällige Gesprächsprotokolle, Beilage 6
Soweit zwischen den hiervor aufgeführten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte Reihenfolge für den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprüchen das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor.
Die Vertragsparteien bestätigen mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages, dass sie im Besitze der oben genannten Vertragsbestandteile sind und diese auch in der genannten Rangfolge anerkennen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Künstlers/der Künstlerin gelten nicht.
Leistungen des Künstlers/der Künstlerin
Der Künstler/Die Künstlerin erstellt das in Ziffer 2 genannte Kunstwerk an der Liegenschaft (XY) und/oder auf Parzelle (XY) gemäss den Vorgaben, die sich aus Ziffer 3 ergeben.
Der Künstler/Die Künstlerin prüft sämtliche Masse, Installationen etc. selbstverantwortlich am Bau. Gestützt auf diese Prüfung sind die Fertigmasse des Kunstwerks definitiv festzulegen. 
Vor Aufnahme der definitiven Ausführung hat der Künstler/die Künstlerin, sofern möglich, ein Muster zu erstellen. Dieses ist von Städtebau und Architektur, Fachmandat Kunst und Bau, bezüglich Machbarkeit, Sicherheit, Betrieb und Unterhalt zu prüfen und vom Künstler/von der Künstlerin gegebenenfalls entsprechend anzupassen. 
Der Künstler/Die Künstlerin verpflichtet sich zu einer sorgfältigen, getreuen und sachkundigen Vertragserfüllung und stellt sicher, dass alle erbrachten Leistungen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 
Der Künstler/Die Künstlerin zeigt dem Besteller (zuständige[r] Projektleiter/-in gemäss Ziff. 7) sofort schriftlich alle Umstände an, welche die vertragsgemässe Erfüllung beeinträchtigen oder gefährden. 
Dem Besteller steht jederzeit ein Auskunfts- oder Kontrollrecht über den Stand der Ausführung zu.
Nicht Sache des Künstlers/der Künstlerin ist die Baureinigung; der Künstler/die Künstlerin ist indes dazu verpflichtet, den Arbeitsort in aufgeräumtem Zustand zu hinterlassen und insbesondere entstandene Abfälle zu entsorgen.
Vergütung
	Pauschal (exkl. 8.1 % MWST):
	      CHF

	
	In der Pauschale inbegriffen sind sämtliche Nebenkosten und Spesen (Material, Verpflegung, Reisen, Unterkunft, etc.).



	Zahlungsplan:
	Z.B. 1/3 bei Vertragsschluss

	
	Z.B. 1/3 bei Arbeitsbeginn

	
	Z.B. 1/3 nach Abnahme des Werks inkl. Abgabe der Schlussdokumentation



Zahlstelle: Der Besteller leistet fällige Zahlungen mit befreiender Wirkung an:
Bank / Postverbindung, Ort:		Bank / Postverbindung, Ort eingeben
Clearing-Nummer:			Clearing-Nummer eingeben
Konto-Nummer:				Konto-Nummer eingeben
Preisänderungen infolge Teuerung sind inbegriffen.
Geht das Werk vor seiner Abnahme durch Zufall zugrunde, so richtet sich die Vergütung nicht nach Art. 187 Norm SIA 118, sondern nach den gesetzlichen Bestimmungen gemäss Art. 376 OR.
Termine und Koordinationspflicht
Beginn der Arbeiten:	Datum
Dauer der Arbeiten	Zeitraum
Abschluss der Arbeiten:	Datum / Frist nach Montagebeginn
Abnahme	Datum / Frist nach Abschluss der Arbeiten
Räumung des Arbeitsplatzes	Datum / Frist nach Abschluss der Arbeiten
Der Künstler/Die Künstlerin ist zur Einhaltung der hier aufgeführten Termine (Beginn-, Abschluss-, Abnahme- und Räumungstermine) verpflichtet.
Der Künstler/Die Künstlerin hat die Arbeiten vor deren Beginn zwingend mit dem Besteller (zuständige[r] Projektleiter/-in gemäss Ziff. 7) sowie mit der Bauleitung sowohl technisch als auch terminlich zu koordinieren. 
Der Besteller (zuständige[r] Projektleiter/-in gemäss Ziff. 7) informiert den Künstler/die Künstlerin unverzüglich über aus Änderungen des Bauterminprogramms resultierenden nachträglichen Anpassungsbedarf hinsichtlich der oben definierten Termine. 
Kontaktpersonen
Vorname Name, Tel., E-Mail (Künstlerin/Künstler)
Vorname Name, Tel., E-Mail (Städtebau und Architektur, Projektleitung ff)
Vorname Name, Tel., E-Mail (Bauleitung)
Vorname Name, Tel., E-Mail (Städtebau und Architektur, Fachmandat Kunst und Bau)
Vorname Name, Tel., E-Mail (Begleitendes Mitglied der Kunstkreditkommission)
Sozialleistungen und Versicherungen
Die obligatorischen Beiträge für die Sozialversicherungen AHV/ALV sowie die Prämien für die Unfallversicherung und die berufliche Vorsorge trägt die Künstlerin/der Künstler. Der Besteller schuldet für den Künstler/die Künstlerin und dessen/deren Mitarbeiter/-innen keinerlei Sozial-, Vorsorge- oder andere Entschädigungsleistungen, insbesondere bei Krankheit, Invalidität oder Tod.
Haftpflichtversicherung des Künstlers/der Künstlerin
Der Künstler/Die Künstlerin erklärt, für die Dauer des Werkvertrags gegen Personen- und Sachschäden wie folgt versichert zu sein und übergibt dem Besteller vor Vertragsabschluss eine Bestätigung der Versicherungsgesellschaft sowie eine Kopie der Versicherungspolice:
	
	Versicherungsgesellschaft
	[bookmark: Text27]     

	
	Policennummer
	[bookmark: Text28]     

	
	Personenschaden
	Summe
	00 CHF
	Selbstbehalt
	00 CHF

	
	Sachschaden
	Summe
	00 CHF
	Selbstbehalt
	00 CHF

	
	Zusatzversicherungen
	
	
	
	


Beizug Dritter/Bauhandwerkerpfandrechte 
Soweit der Künstler/die Künstlerin zur Ausführung der Werkleistung Dritte beizieht, sind letztere gegenüber dem Bauherrn vorgängig offenzulegen. 
Soweit der Künstler/die Künstlerin die werkvertraglich geschuldeten Leistungen nicht selbst erbringt und stattdessen Dritte (Subunternehmer, Lieferanten, Planer, Spezialisten etc.) beauftragt, schliesst er/sie die entsprechenden Verträge in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit den Dritten. Zwischen dem Besteller und den Dritten bestehen keine Vertragsverhältnisse. Allfällig notwendige Bewilligungen, z.B. für den Beizug ausländischer Dritter, holt der Künstler ein.
Der Künstler/die Künstlerin haftet für die von ihm beauftragten Dritten / Hilfspersonen (Subunternehmer, Lieferanten, Planer, Spezialisten etc.) gegenüber dem Besteller vollumfänglich gemäss Art. 101 OR, und zwar in Abweichung von Art. 29 Abs. 5 Norm SIA 118 auch dann, wenn der Besteller deren Wahl vorgeschlagen hat. Sämtliche Dritte werden in rechtlicher Hinsicht als Hilfspersonen qualifiziert, deren Verschulden sich der Künstlerin/die Künstlerin im Verhältnis zum Besteller in vollem Umfang anrechnen lassen muss. 
Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht auf dem Grundstück des Bauherrn durch einen vom Künstler/von der Künstlerin beauftragten Dritten angedroht, superprovisorisch im Grundbuch eingetragen oder schriftlich gegenüber dem Bauherrn unter Hinweis auf die Bürgschaftspflicht nach Art. 839 Abs. 4 ZGB angemeldet, ist der Künstler/die Künstlerin verpflichtet, spätestens binnen 20 Tagen ab Anzeige des Bauherrn hinreichende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB zu leisten. Wird die Sicherheit nicht oder ungenügend geleistet, ist der Bauherr berechtigt, die Sicherheit selber zu veranlassen, unter voller Anrechnung der damit verbundenen Kosten an den Werklohn. Alternativ kann der Bauherr seinerseits eine Barsicherheit vom Künstler/von der Künstlerin verlangen und diese mit dem Werklohn verrechnen.
Rücktrittsrecht des Bestellers
Der Besteller ist nach Art. 377 OR und Art. 184 Norm SIA 118 während der Ausführung berechtigt, gegen volle Schadloshaltung vom Werkvertrag zurückzutreten. Die Schadloshaltung bestimmt sich nach Gesetz («Additionsmethode»). Art. 184 Abs. 2 Norm SIA 118 wird wegbedungen. 
Abnahme, Eigentumsübergang, Kennzeichnung, Dokumentation 
Das Kunstwerk wird nach Fertigstellung in inhaltlicher Hinsicht von der Wettbewerbsjury und in technischer Hinsicht vom Fachmandat Kunst und Bau (Städtebau und Architektur) abgenommen und geht anschliessend in das Eigentum des Kantons Basel-Stadt über. Es wird vor Ort mit dem kantonalen Kunst und Bau-Schild gekennzeichnet, in der kantonalen Kunstdatenbank aufgenommen sowie auf MapBS eingetragen.
Urheberrecht an den abhängigen Werkschöpfungen
Der Künstler/Die Künstlerin tritt sämtliche Nutzungsrechte am erstellten Werk (auch solche, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weder bekannt noch voraussehbar waren) räumlich, zeitlich und sachlich unbegrenzt an den Besteller ab.
Der Künstler/Die Künstlerin gewährleistet, dass er/sie und von ihm/ihr beigezogene Dritte über alle Rechte verfügen, um ihre Leistungen vertragsgemäss zu erbringen. Der Künstler/Die Künstlerin verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten unverzüglich abzuwehren und sämtliche Kosten (inkl. Schadenersatzleistungen) zu übernehmen, die dem Besteller daraus entstehen.
Der Künstler/Die Künstlerin und der Besteller haben jederzeit das Recht, Pläne, Bilder etc. des Kunstwerks unter gegenseitiger Namensnennung unentgeltlich zu veröffentlichen. Das Recht auf Urheberbenennung verbleibt somit beim Urheber.
Der Künstler/Die Künstlerin darf jederzeit erneut das gleiche oder ein abgeändertes Kunstwerk erstellen. Das sogenannte Vervielfältigungsrecht verbleibt somit beim Künstler/bei der Künstlerin.
Der Besteller darf das betreffende Werk nicht zerstören, ohne dem Künstler/der Künstlerin vorher die unentgeltliche Rücknahme anzubieten. Ist eine Rücknahme nicht möglich, tritt an deren Stelle das Recht des Künstlers/der Künstlerin auf Nachbildung und/oder fotografische Dokumentation.
Der Besteller verpflichtet sich, im Rahmen dieser Bestimmung auf die Interessen des Künstlers bzw. der Künstlerin Rücksicht zu nehmen. Allfällige aus der Anwendung dieser Bestimmung erwachsende Streitigkeiten zwischen den Parteien sind zudem nach Möglichkeiten einvernehmlich beizulegen. Sollte keine einvernehmliche Regelung gefunden werden, steht jeder Partei der Rechtsweg gemäss Ziffer 20 offen.
Besondere Vereinbarungen
Prüf-, Anzeige- und Abmahnungspflichten des Künstlers/der Künstlerin
Der Künstler/die Künstlerin hat die Pflichten gemäss Art. 25 Abs. 3 Norm SIA 118 (2013) auch dann wahrzunehmen, wenn der Besteller durch eine Bauleitung vertreten oder selbst sachverständig oder durch einen beigezogenen Sachverständigen beraten ist.
Bestellungs-/Projektänderungen
Erfordern die vom Künstler/von der Künstlerin aufgenommenen Masse und/oder die Beschaffenheit der Oberflächen technische Veränderungen am von der Wettbewerbsjury prämierten Projektvorschlag, so hat der Künstler/die Künstlerin diese vorgängig mit dem zuständigen Projektleiter zu besprechen und von diesem freigeben zu lassen; zudem informiert der Künstler/die Künstlerin die zuständige Person bei der Kunstkreditkommission entsprechend. Erfordern die vom Künstler/von der Künstlerin aufgenommenen Masse und/oder die Beschaffenheit der Oberflächen inhaltliche Veränderungen am von der Wettbewerbsjury prämierten Projektvorschlag, so hat der Künstler/die Künstlerin diese vorgängig mit den zuständigen Personen der Kunstkreditkommission zu besprechen und von diesen freigeben zu lassen; der Künstler/die Künstlerin informiert diesfalls den zuständigen Projektleiter entsprechend. 
Erfordern andere äussere Umstände (z.B. Perimeterveränderung, Veränderungen am Installationsort etc.) Änderungen am Kunstwerk, so sind solche Bestellungs- oder Projektänderungen unter Beizug der Kunstkreditkommission zwischen dem Besteller (Projektleiter gemäss Ziff. 7) und dem Künstler/der Künstlerin abzusprechen.
In Ergänzung zu Art. 84 ff. Norm SIA 118 hat der Künstler/die Künstlerin dem Besteller (Projektleiter gemäss Ziff. 7) in jedem Fall vor Ausführung einer Bestellungs- oder Projektänderung im Sinne von Art. 84 ff. oder Art. 58 Abs. 2 Norm SIA 118 (2013) anzuzeigen, wenn diese seiner/ihrer Meinung nach eine Mehrvergütung oder eine Anpassung der vertraglichen Fristen zur Folge hat. Der Künstler/Die Künstlerin darf Bestellungs- und Projektänderungen erst ausführen, wenn die Mehrvergütung, die Werkanpassung sowie allfälliger Koordinationsbedarf mit Blick auf das Bauterminprogramm in einem Nachtrag schriftlich vereinbart sind.
Bewilligungen
Allfällig für die Realisierung des Kunstwerks notwendige Bewilligungen (z.B. Baubewilligung etc.) holt der Besteller ein. Der Künstler verpflichtet sich, bei der Vorbereitung der entsprechenden Dokumente mitzuwirken.
Schutz- und Sicherheitsmassnahmen
Bis zur Abnahme trifft der Künstler/die Künstlerin zum Schutz von Personen und deren Gesundheit sowie von Eigentum des Bauherrn und Dritter die vereinbarten, die gesetzlich vorgeschriebenen und die erfahrungsgemäss gebotenen Vorkehrungen.
Schlussdokumentation
Der Künstler/die Künstlerin verpflichtet sich, dem Besteller spätestens zum Termin der Abnahme sämtliche für den Kunstunterhalt notwendigen technischen Angaben in Form einer Schlussdokumentation (ein Exemplar auf Papier und ein Exemplar elektronisch auf USB-Stick) abzugeben. Die Schlussdokumentation enthält insbesondere die folgenden Unterlagen:
· Fotos
· Materialspezifikationen
· Beschriebe
· Konstruktionsdetails
· Unterhalsanweisungen
· xx
Rückbau
Der Besteller übernimmt die Rückbaukosten, falls ein Rückbau notwendig wird. 
Schriftlichkeit
Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages (inkl. Bestellungsänderungen) sowie seiner Bestandteile und Anhänge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diesen Vertrag und rechtsgültiger Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis. E-Mail und Telefax wahren das Schriftformerfordernis nicht.
Verzugszins
Der Verzugszins beträgt für beide Parteien 3 Prozent.
[bookmark: _Toc78357810]Inkrafttreten bei Vertragsschluss
Der vorliegende Vertrag kommt in Abweichung von Art. 19 Norm SIA 118 erst mit der beidseitigen Unterzeichnung dieser Vertragsurkunde zustande.
1. Öffentlichkeitsprinzip
Die Vertragsparteien sind sich bewusst, dass der Kanton dem Öffentlichkeitsprinzip untersteht, weshalb allfällige Geheimhaltungspflichten beschränkt sein können.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Vorschriften dieses Vertrages hiervon unberührt. Die Parteien vereinbaren, die ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung durch eine gültige und durchsetzbare Regelung zu ersetzen, welche aus der Sicht der Parteien der wirtschaftlichen Zielsetzung, die mit der ungültigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung verbundenen war, am nächsten kommt. In entsprechender Weise ist eine Lücke des Vertrages zu schliessen.
Gerichtsstand, anwendbares Recht
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Das Kollisionsrecht kommt nicht zur Anwendung. 
Gerichtsstand ist Basel, Schweiz.
Ausfertigung
Diese Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar. 

Unterschriften
	

	[bookmark: Text50]Basel, den Datum
	Ort und Datum:


	Besteller
	Künstler / Künstlerin

	[bookmark: Text46]Bau- und Verkehrsdepartement des
Kantons Basel-Stadt


(bitte ausfüllen, siehe „Unterschrifts-Visumsregelung H-GM, 0_2001“)  
Vorname Name
Funktion



Vorname Name
Funktion



	(Stempel und Unterschrift)
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